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Sitzungsvorlage 
 
 Vorlage Nr.: BgA/121/2019 

Referat: Bürgermeisteramt Datum: 23.01.2019 

Ansprechpartner: 
 

Norbert Wieser AZ:  

Weitere Beteiligte: Geschäftsleitung   

 
 

Beratungsfolge Termin  

Marktgemeinderat Wendelstein 31.01.2019 öffentlich 

 
 

Mitarbeiter von öffentlichen Einrichtungen und Vereinen sollen an Erste-Hilfe-
Kursen teilnehmen (Antrag der SPD-Fraktion) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 26. November 2018 (Eingang: 29.11.2018) stellte die SPD-Fraktion 
folgenden Antrag: 
„Die Verwaltung wird beauftragt, Mitarbeiter von öffentlichen Einrichtungen und Vereinen, 
Schulen und Kindergärten aufzufordern, an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen bzw. 
entsprechende Vorkenntnisse aufzufrischen. Dazu bietet die Gemeinde die 
Kostenübernahme der Kursgebühren an. Der Kurs soll durch die Malteser in Wendelstein 
durchgeführt werden und spezifisch auf die Teilnehmer zugeschnitten werden, z. B. sollen 
Maßnahmen für Kindernotfälle erlernt oder aufgefrischt werden, oder der Umgang mit den 
Defibrillatoren und anderen Erstmaßnahmen bei der Erwachsenenrettung erlernt werden.“ 
 
Der Marktgemeinderat solle deshalb beschließen:  
„Die Gemeinde wird beauftragt, ein entsprechendes Schreiben an die öffentlichen 
Einrichtungen und Vereine in Wendelstein zu versenden und die Kostenübernahme für 
Erste-Hilfe-Kurse der Malteser in Wendelstein anzubieten.“ 
 
Die Marktgemeinde Wendelstein hat bereits in der Vergangenheit die Malteser Wendelstein 
bei der Vermittlung von Wissen im Erste-Hilfe-Bereich, wie die Bedienung eines 
Defibrillators, mit eingebunden. 2012 hat der Markt Wendelstein als Arbeitgeber neun 
Mitarbeiter von den Maltesern im Umgang mit den Defibrillator schulen lassen. 2015 wurde 
von der VHS Wendelstein ein Angebot zur Defi-Schulung angeboten. Hierfür übernahm die 
Marktgemeinde einmalig eine pauschale Kursgebühr.  
 
Nachdem die Malteser, auch auf Initiative der Marktgemeinde, nun wieder in Wendelstein 
aktiv sind und mit Aktionen auf sich aufmerksam machen, kann auf deren Kompetenz bei der 
Vermittlung von Erste-Hilfe-Wissen erneut zurückgegriffen werden.  
 
Der Markt Wendelstein kann jedoch nicht die Mitarbeiter von anderen öffentlichen 
Einrichtungen sowie von Vereinen auffordern, an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen. Hier 
stehen die Träger der Einrichtungen und die Vereine in der Pflicht. Die einzelnen 
Einrichtungen und Organisationen sind zudem selbst verantwortlich, dass deren Mitarbeiter 
die notwendigen Ausbildungen und Schulungen, auch im Erste-Hilfe-Bereich, absolvieren. 
Für diese Verpflichtung der Arbeitgeber kann die Marktgemeinde nicht die Kosten 
übernehmen. 
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Problematisch ist eine einseitige finanzielle Unterstützung der Malteser Wendelstein bei der 
Abhaltung von Kursen und Schulungsmaßnahmen. In diesem Sektor gibt es auch andere 
Anbieter, welche diesen Vorteil nicht genießen würden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Marktgemeinde Wendelstein macht im Rahmen ihrer Öffentlichkeitarbeit auf die 
Notwendigkeit von Schulungen im Erste-Hilfe-Bereich aufmerksam. Dabei wird auch auf das 
ortsnahe Angebot der Malteser Wendelstein hingewiesen. Eine Kostenübernahme für 
Schulungsmaßnahmen der Malteser Wendelstein ist jedoch nicht möglich. Da im 
Gemeindegebiet im öffentlichen Raum Defibrillatoren zur Verfügung stehen, wird der Markt 
Wendelstein Informationsveranstaltungen zu deren Handhabung anbieten.  
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf): 
 
181126 SPD - ErsteHilfeKurse 
 
 
 
 
 
Werner Langhans 
Erster Bürgermeister 
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